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ARBEITSKOSTEN

Johann Eekhoff

Die Bedeutung der Personalzusatzkosten
Mit dem Hinweis auf die notwendige Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

deutscher Unternehmen fordern insbesondere Vertreter der Wirtschaft, der Dynamik bei den 
Personalzusatzkosten entgegenzuwirken. Aus welchen Einzelelementen setzt sich dieser 

Kosten faktor zusammen ? Wie sind die Wirkungen auf das Arbeitsangebot und die
Arbeitsnachfrage zu beurteilen ?

Die Personalzusatzkosten sind auf 84 % der Arbeits
entgelte gestiegen (vgl. Tabelle 1). Dieser Kosten

block übersteigt in manchen Fällen schon den Betrag der 
eigentlichen Löhne und Gehälter. Die Wirtschaftsver
bände fordern vehement, die Dynamik der Personalzu
satzkosten endlich zu bremsen. Ihnen wird entgegenge
halten, daß es sich zu 56% um tarifliche und betriebliche 
Lohnzusatzkosten handele und nur 44% dieses Kosten
blocks auf gesetzliche Regelungen zurückgingen.

Um in diese Kontroverse mehr Licht hineinzubringen, 
muß man sich die Kostenbestandteile genauer ansehen. 
Aus der Sicht der Arbeitgeber gehören alle Personalzu
satzkosten eindeutig zu den Lohnkosten, denn diese Ko
sten gehen in die Preiskalkulation ein und bestimmen mit 
über die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. In
soweit gilt es, alle Lohnzusatzkosten niedrig zu halten.

Das Statistische Bundesamt teilt die Lohnkosten auf in:

□  Entgelt für geleistete Arbeit; das sind im wesentlichen 
laufende Zahlungen, die der geleisteten Arbeitszeit zuge
rechnet werden können.

□  Personalzusatzkosten; dazu gehören alle sonstigen 
Personalkosten, also z.B. Zahlungen für gesetzliche 
Feiertage, für Urlaubstage, Lohnfortzahlung im Krank
heitsfall, 13. Monatsgehalt, Arbeitgeberanteile der Ver
sicherungsbeiträge usw.

Da die Personalzusatzkosten zum großen Teil auch als 
Entgelt für geleistete Arbeit anzusehen sind, hilft diese 
statistische Gliederung der Lohnkosten nicht viel weiter.

Das Institut der deutschen Wirtschaft unterteilt die Per
sonalzusatzkosten in gesetzliche einerseits und tarifliche 
und betriebliche andererseits. Diese Unterteilung gibt zu
mindest Auskunft darüber, wer für die entsprechenden 
Zusatzkosten verantwortlich ist und sie gegebenenfalls 
ändern müßte. Aber auch diese Unterscheidung hilft noch
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nicht sehr viel weiter, weil nichts über die verschiedenen 
Wirkungen der einzelnen Elemente gesagt wird. Deshalb 
muß man sich die Einzelpositionen ansehen.

So ist beispielsweise nur schwer einzusehen, daß die 
Ausbildungsvergütungen zu den Personalzusatzkosten 
gezählt werden. Das waren 1988 z.B. 1,7% bezogen auf 
die Entgelte für geleistete Arbeit (vgl. Tabelle 2). Ökono
misch gesehen machte die Einbeziehung der Ausbil
dungsvergütungen nur dann einen Sinn, wenn mit den 
Auszubildenden Langfristverträge abgeschlossen wür
den, wenn also die Ausbildungskosten auf die spätere Ar
beitsphase verrechnet werden könnten. Bei einem frühe
ren Ausscheiden, z.B. unmittelbar oder kurz nach der 
Lehrzeit, müßte der Betrieb sogar eine Ablösesumme 
verlangen können, um sich die Ausbildungsinvestition 
entgelten zu lassen (Fußballspieler-Transfer-Modell). Da 
dies nicht der Fall ist, dürften Ausbildungsvergütungen 
nicht zu den Personalzusatzkosten der übrigen Arbeit
nehmer gerechnet werden.

Ein weiteres Abgrenzungsproblem liegt darin, daß bei 
den Personalzusatzkosten nur die Arbeitgeberanteile an 
den Beiträgen zur Rentenversicherung, Krankenversi
cherung, Arbeitslosenversicherung und zur geplanten 
Pflegeversicherung erfaßt werden. Sieht man einmal von 
einem kleinen steuerlichen Effekt ab (begrenzte Abzugs
fähigkeit als Sonderausgaben beim Arbeitnehmer), ist es 
wirtschaftlich gleichgültig, ob der Arbeitgeber die Bei
träge zahlt oder ob er sie vom entsprechend erhöhten 
Lohn des Arbeitnehmers abzieht. Beide Beitragsteile ge
hen als Kostenbestandteile In die Preise ein und verrin
gern die Nettolöhne. Insoweit handelt es sich um eine 
willkürliche und formale Aufteilung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Bei funktionierendem Wettbewerb 
trägt der Arbeitnehmer die vollen Kosten einer Beitrags
erhöhung oder eines neuen Beitrags. In den Tarifver
handlungen wird zwar zunächst davon ausgegangen, daß 
der Arbeitgeber seinen Anteil an einer Beitragserhöhung 
trägt. Aber letztlich muß er die Steigerung über die Preise 
oder durch geringere Lohnsteigerungen an die Arbeitneh
mer weitergeben. Unterschiede zwischen dem Arbeitge
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ber- und dem Arbeitnehmeranteil würden sich nur dann 
ergeben, wenn beispielsweise der Arbeitnehmer über die 
Höhe seines Beitrags und die zusätzliche Versicherungs
leistung frei entscheiden könnte.

Für die Analyse der Wirkungen sind die Personalzu
satzkosten zu eng abgegrenzt. Das Ausmaß der Wirkun
gen gesetzlicher Änderungen der Lohnzusatzkosten wird 
unterschätzt: In der Regel müssen auch die Arbeitneh
meranteile zu den Sozialversicherungsbeiträgen, für 
manche Fragen auch die Mehrwertsteuer, einbezogen 
werden (vgl. Tabelle 2).

Der Beurteilung von Personalzusatzkosten kann man 
sich von der Zielsetzung des Unternehmens und von der 
Zielsetzung des Arbeitnehmers her nähern. Entschei
dend ist für beide Seiten das Gesamtpaket an Leistun
gen. Dabei kommt es sogar nicht nur auf den Lohn und die 
Personalzusatzkosten an, sondern auch auf Faktoren wie 
die Sicherheit des Arbeitsplatzes, das Betriebsklima, das 
Image des Betriebes, die Arbeitszeitflexibilität, die Eigen
verantwortung des Arbeitnehmers usw.

Der Arbeitnehmer ist bestrebt, ein besonders günsti
ges Paket aus diesen nicht-monetären Faktoren und den 
gesamten Lohnkomponenten zu erhalten. Das Unterneh
men hat ein Interesse an guten, zufriedenen und lei
stungsfähigen Mitarbeitern. Deshalb wird das Unterneh
men von sich aus versuchen, sich auf die Wünsche der 
Arbeitnehmer einzustellen und neben dem Lohn im enge
ren Sinne zusätzliche Leistungen anzubieten, die diesen 
Wünschen entsprechen. Diese Zusatzleistungen sind ein 
wichtiges Instrument im Wettbewerb um gute Mitarbeiter. 
Anders gewendet: Der Unternehmer hat ein Interesse 
daran, seinen Arbeitnehmern Sozialleistungen, Sicher
heiten, Gratifikationen usw. anzubieten und entspre
chende Lohnzusatzkosten hinzunehmen, solange er 
weiß oder zumindest vermutet, daß die Arbeitnehmer 
diese Leistung höher bewerten als den entsprechenden 
Barlohn. Insoweit treffen sich die Interessen von Unter
nehmer und Arbeitnehmer, und es bedarf keines gesetzli
chen Eingriffs. Es wäre also falsch zu vermuten, daß die 
Unternehmen aus eigenem Antrieb keine sozialen Lei
stungen und keinen Kündigungsschutz anbieten würden. 
Das Gegenteil ist zu erwarten: Der Wettbewerb um Mitar
beiter zwingt die Unternehmen, die Sozialleistungen und 
sonstigen Sonderleistungen anzubieten, die von den Ar
beitnehmern besonders geschätzt werden.

Damit sind wir bei der zentralen Frage bezüglich der 
Lohnzusatzkosten, nämlich inwieweit sie tatsächlich dem 
Arbeitnehmer zugute kommen, inwieweit sie also als Ein
kommensbestandteil im weitesten Sinne betrachtet wer
den. Man kann auch fragen: Inwieweit sind sie Bestandteil 
eines vom Unternehmen freiwillig zusammengestellten 
und damit für beide Seiten optimierten Entgeltpakets? Da
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zu gehören mit Sicherheit alle Leistungen, die eng mit der 
Arbeitszeit Zusammenhängen wie beispielsweise das Ur
laubsgeld. Dazu gehören auch Erfolgsbeteiligungen, Lei- 
stungs- und Treueprämien. Unmittelbar den einzelnen Ar
beitnehmern zuzurechnen sind auch vermögenswirksame 
Leistungen und zusätzliche Monatsgehälter. Sehr viel lo
ser wird der Zusammenhang bei Versicherungsbeiträgen, 
Umlagen und bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Verzerrungen durch Sozialabgaben

Für die Analyse der Wirkungen von Personalzusatz
kosten stellt sich zudem die Frage: Sind arbeitsintensive 
Betriebe hierdurch stärker belastet als kapitalintensive 
Betriebe? Diese Frage macht dann Sinn, wenn in den 
Lohnkosten oder speziell in den Personalzusatzkosten 
Elemente enthalten sind, die nicht als Gegenleistung für 
die Arbeit anzusehen sind, oder allgemeiner, wenn die Ar
beitskosten im Vergleich zu den Kapitalkosten stärker mit 
Abgaben belastet sind.

Ein Ansatzpunkt für diese Vermutung sind Beiträge zu 
Versicherungen, deren Leistungen nicht unmittelbar den 
Beschäftigten, sondern auch Familienangehörigen und 
anderen Personen zugute kommen. Das ist beispiels
weise bei der gesetzlichen Krankenversicherung der Fall, 
bei der aus den Beiträgen der Arbeitnehmer auch Lei
stungen an Ehegatten und Kinder sowie an Rentner er
brachtwerden, die keinen oder nur den halben Beitrag be
zahlen. Das ist auch in der Rentenversicherung der Fall,

Tabelle 1

Entwicklung der Personalkosten 
im Produzierenden Gewerbe1

Jahr Personal davon:
kosten

insgesamt
Entgelte 
für gelei
stete Arbeit

Zusatz kosten

in DM je Arbeitnehmer in %2 in %3

1966 13232 9230 4002 30,2 43,4
1969 16389 11 208 5181 31,6 46,2
1972 23436 14854 8 582 36,6 57,8
1975 31 936 19033 12 903 40,4 67,8
1978 39534 23007 16527 41,8 71,8
1981 48 355 27 236 21 119 43,6 77,5
1984 56001 30838 25163 44,9 81,6
1988 64 465 35310 29155 45,2 82,6
1989 66700 36 500 30 200 45,3 82,7
1990 69 700 38100 31 600 45,3 82,9
1991 74100 40 300 33800 45,6 83,8
1992 78900 42900 36000 45,6 84,0

Veränderung 
1966-19924 7,1 6,1 8,8

1 Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten.
2 Anteile an Personalkosten in Prozent.
3 Anteile am Entgelt für geleistete Arbeit in Prozent.
4 Jahresdurchschnittliche Veränderung in Prozent.
Q u e l l e :  Institut der deutschen Wirtschaft; Berechnungen unter Ver
wendung von Daten des Statistischen Bundesamtes.
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bei der die Beiträge unmittelbar für Rentenzahlungen an 
die gegenwärtige Rentnergeneration verwandt werden, 
aber keine äquivalenten Rentenansprüche im versiche
rungsmathematischen Sinne begründen.

Solche sozialpolitisch begründeten Abgaben versto
ßen gegen das Äquivalenzprinzip, also gegen das Prin
zip, wonach die Gegenleistung für die erbrachte Arbeit 
voll und ausschließlich dem Arbeitnehmer zugute kom
men sollte. Bei den sozialpolitischen Abgaben handelt es 
sich um Aufwendungen zugunsten Dritter. Das Unterneh
men muß aber von den gesamten Kosten ausgehen, die 
mit der Beschäftigung eines Arbeitnehmers verbunden 
sind. Je höher die Personalzusatzkosten ausfallen -  also 
einschließlich der Leistungen zugunsten Dritter - ,  um so 
geringer muß der Arbeitslohn im engeren Sinne (das Ent
gelt für geleistete Arbeit) sein. Soweit diese Flexibilität zu 
Lasten des Arbeitslohns gegeben ist, kann es dem Unter
nehmen gleichgültig sein, welcher Anteil der Personalko
sten auf das Entgelt für geleistete Arbeit und welcher An
teil auf verschiedene Elemente der Personalzusatzko
sten fällt. Allerdings gibt es Rückwirkungen über die Ar
beitnehmer, die bei geringerem Nettoentgelt ihre Arbeits
zeit in offiziellen Arbeitsverhältnissen vermutlich ein
schränken oder versuchen werden, höhere Lohnforde
rungen durchzusetzen (Verteilungskampf).

Tabelle 2

Durchschnittliche Arbeitskosten je vollbeschäf
tigten Arbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe 

und Belastung mit Abgaben im Jahr 1988

A r b e i t n e h m e r

100%

(8 ,1)

4,4

1,0
0,7

0,5
0,2
0,6
0,1
0,4

0,2
(14,2)

12,8

1,2
0,2

100%

12,3

87,7

(7,1)

3,9

0,9
0,6
0,4
0,2
0,5
0,1
0,3

0,2

(12,4)

11,2

1,1
0,1

Arbeitskosten (einschl. Mehrwertsteuer)

+  Mehrwertsteuer

ARBEITSKOSTEN

(+  Tarifliche und betriebliche 
Zusatzkosten)

+ Vorsorgeaufwendungen
(betriebliche Altersversorgung)

+  Ausbildungsvergütungen 
+  sonstige Aufwendungen für 

berufliche Bildung 
+  Entlassungsentschädigungen 
+  Fürsorgeaufwendungen 
+  Verpflegungszuschüsse u.ä.
+  Naturalleistungen 
+ Aufwendungen für Belegschafts

einrichtungen 
+  sonstige Zuwendungen

(+  gesetzliche Zusatzkosten)

+  Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Renten-, 
Kranken-, Arbeitslosenversicherung 

+ Unfallversicherungsbeiträge 
+  sonstige gesetzliche Aufwendungen

205,8

25,3

180,5

(14,7)

8,1
1,7

1,2
1,0
0,3
1,0
0,2

0,8
0,4

(25,7)

23,1
2,2
0,4

100% LÖHNE UND GEHÄLTER 
(=  Entgelt für geleistete Arbeit 

und Soziallöhne)

LOHNE UND GEHÄLTER 
(=  Entgelt für geleistete Arbeit 

und Soziallöhne)

(Soziallöhne)

•  gesetzliche Lohn- und Gehaltsfort
zahlung im Krankheitsfall

•  zusätzliche Lohn- und Gehaltsfort
zahlung im Krankheitsfall

•  Vergütung gesetzlicher Feiertage 
und sonstiger Ausfallzeiten

•  Urlaubsvergütung
•  Sonderzahlungen (Gratifikation,

13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld, 
Vermögenswirksame Leistungen u.ä.)

(+  Soziallöhne)

+  gesetzliche Lohn- und Gehaltsfort
zahlung im Krankheitsfall 

+  zusätzliche Lohn- und Gehaltsfort
zahlung im Krankheitsfall 

+  Vergütung gesetzlicher Feiertage 
und sonstiger Ausfallzeiten 

+  Urlaubsvergütung 
+  Sonderzahlungen (Gratifikation,

13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld, 
Vermögenswirksame Leistungen u.ä.)

(40,1)

4,9

0

5,3
14,2

15,7

ENTGELT FÜR DIE GELEISTETE ARBEIT ENTGELT FÜR DIE GELEISTETE ARBEIT 100%

(44,3)

16,4

25,6
2,3

(./. gesetzliche Abzüge)

./. Renten-, Kranken-, Arbeits
losenversicherung 

./. Einkommen- bzw. Lohnsteuer 

./. Kirchensteuer

(34,4)

12,8
19,9

1,8

(30,2)

11,2
17,5

1,5

A r b e i t g e b e r

55,7 NETTOLÖHNE UND -GEHÄLTER 43,3 38,0

Anmerkung: Löhne und Gehälter sind als Entgelt 
für geleistete Arbeit, Sonderzahlungen und Ver
gütung arbeitsfreier Tage definiert.

Q u e l l e : Die Angaben zu den Einzelpositionen der Arbeitskosten wurden der Fachserie 16 des Statistischen Bundesamtes, Heft 1, 
Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe, 1988, entnommen.
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Außerdem ist die Flexibilität der Löhne und Gehälter in 
der Regel stark eingeschränkt. Das führt dazu, daß es vor 
allem nicht immer möglich ist, den Auszubildenden, den 
Teilzeitbeschäftigten, den älteren Arbeitnehmern, den 
Schwerbehinderten usw. jeweils leistungsgerechte Ent
gelte zu zahlen. Die Folge ist dann eine verringerte Be
reitschaft der Unternehmen, Personen einzustellen, für 
die das Gesamtpaket an Lohnkosten die Grenze der Pro
duktivität schnell erreicht oder überschreitet.

Die Unternehmen können auf diese Weise verhindern, 
daß sie überhöhte Lohnzusatzkosten (abgabenähnliche 
Kosten) tragen müssen -  es sei denn, ihnen werden Be
schäftigungsquoten auferlegt. Übrig bleiben aber der 
Nachteil eines erschwerten Zugangs zu einem Arbeits
platz für die betroffenen Gruppen und insgesamt höhere 
Lohnkosten als bei einer flexibleren Regelung. Die öko
nomischen Folgen sind ein verstärkter Kapitaleinsatz, 
also eine Substitution von Arbeit durch Kapital, und Ar
beitslosigkeit.

„Maschinensteuer“ als Alternative?

Es ist richtig, daß die Arbeitnehmer bzw. deren Löhne 
mit Sozialabgaben belastet sind. Deshalb ist schon mehr
fach gefordert worden, entsprechende Abgaben auf den 
Kapitaleinsatz, also eine „Maschinensteuer“, einzufüh
ren, insbesondere wegen der hohen erwarteten Belastun
gen der Arbeitnehmer durch Beiträge zur Rentenversi
cherung.

Der Vorschlag entlastet die Arbeitnehmer aber nicht, 
sondern verschlechtert ihre Lage zusätzlich. Eine Ab
gabe auf den Kapitaleinsatz verteuert den Faktor Kapital 
und verringert die Investitionen. Die Produktivität wäre 
geringer und der verteilbare Kuchen würde kleiner ausfal- 
len als ohne diese Abgabe. Das heißt: Eine Abgabe auf 
den Kapitaleinsatz verringert die Realeinkommen der Ar
beitnehmer. Gegen eine Maschinensteuer spricht auch, 
daß das hoch mobile Kapital durch eine solche Abgabe in 
andere Länder gedrängt würde. Im übrigen gibt es auch 
den umgekehrten Vorschlag, den Kapitaleinsatz zu för
dern, damit ein größeres Sozialprodukt erwirtschaftet 
wird und es leichter ist, die Soziallasten zu tragen.

Man kann es auch so formulieren: Ein Arbeitnehmer, 
der auch im Rentenalter Geld braucht, muß aus seinem 
Einkommen etwas zurücklegen. Eine Maschine geht 
nicht in Rente; es müssen allenfalls aus Umweltgründen 
Verschrottungs- und Abfallbeseitigungskosten einkalku
liert werden. Ansatzpunkt für Beiträge zur Rentenversi
cherung muß das Einkommen der versicherten Person 
sein, also nicht nur das Arbeitseinkommen und insbeson
dere nicht nur das Einkommen aus abhängiger Beschäfti
gung.

Für den Arbeitnehmer kommt es darauf an, welchen Ge
genwert er für seine Arbeitsleistung erhält. Als Marktwert 
der Arbeit sind die vollen Arbeitskosten (einschließlich 
Lohnzusatzkosten) plus Mehrwertsteuer anzusehen. 
Setzt man diesen Wert gleich Hundert, so sieht man, daß 
der Arbeitnehmer nur gut ein Drittel (1988: 38%; vgl. Ta
belle 2) ausgezahlt bekommt. In den Arbeitskosten sind 
noch keine Gemeinkostenzuschläge usw. enthalten. Die 
Relation zeigt, daß der Arbeitnehmer etwa drei bis vier 
Stunden arbeiten muß, um z.B. eine Handwerkerstunde 
bezahlen zu können. Das ist die überschlägige Liquiditäts
rechnung, die jeder anstellen kann, der Fremdleistungen 
in Anspruch nimmt. Darin kommt zum Ausdruck, wie groß 
der Anreiz für die Eigenarbeit und für die Schwarzarbeit ist.

Diese Einfachbetrachtung ist zu differenzieren: 
Schädlich für die Abwägung zwischen offizieller Arbeit 
und Schwarzarbeit sind alle Steuern, Abgaben und abga
benähnlichen Abzüge, weil sie die offizielle Arbeit bela
sten, aber dem Arbeitnehmer nicht zugute kommen -  zu
mindest nicht unmittelbar und proportional zum Arbeits
einsatz. Das sind auf jeden Fall die Lohnsteuer bzw. Ein
kommensteuer, die Kirchensteuer und die Mehrwert
steuer. Hier zeigt sich unmittelbar die schädliche Wirkung 
einer hohen Steuerlastquote.

Die Lohnzusatzkosten kommen dagegen teilweise den 
Arbeitnehmern zugute, teilweise haben aber auch sie Ab
gabencharakter. Unproblematisch oder sogar besonders 
vorteilhaft für beide Seiten sind Gewinnbeteiligungen der 
Arbeitnehmer. Unproblematisch ist auch die Übernahme 
von Kosten, die der Arbeitnehmer andernfalls selbst tra
gen müßte. Dies sind Lohnbestandteile, die auch der Ar
beitnehmer als Entgelt für seine Leistung betrachtet.

Schwierigkeiten ergeben sich aus Personalzusatzko
sten, die der Unternehmer zu leisten hat, die dem Arbeit
nehmer aber nur teilweise oder gar nicht zugute kommen, 
die also der Arbeitnehmer nicht freiwillig zahlen würde, 
wenn ihm alle Lohnbestandteile ausgezahlt würden. Das 
sind insbesondere die eigentlichen Sozialkomponenten, 
die in den Beiträgen zur Renten-, Kranken- und Arbeitslo
senversicherung enthalten sind.

Schwierigkeiten bereiten auch solche Personalzusatz
kosten, die zwar mit der Anzahl der Arbeitsstunden oder 
dem Verdienst pro Stunde steigen, bei denen die Arbeit
nehmer aber keine proportional steigenden Leistungen 
erhalten. Beispiele sind die Krankenversicherung und die 
geplante Pflegeversicherung. In beiden Fällen ändert 
sich die Versicherungsleistung nicht, wenn der Arbeitge
ber höhere Beiträge entrichtet. Ja selbst wenn das Ar
beitsverhältnis nicht fortgesetzt wird, hat das keinen Ein
fluß auf den Versicherungsschutz. Für die Krankenver
sicherung werden die Beiträge von der Bundesanstalt für
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Arbeit oder im Rahmen der Sozialhilfe von den Kommu
nen bezahlt. Es besteht also keine Äquivalenz zwischen 
der Arbeitsleistung und dem Versicherungsschutz bzw. 
zwischen der Höhe der Personalzusatzkosten und dem 
Versicherungsschutz.

Hier liegt einer der wichtigsten Einwände gegen eine 
Pflegeversicherung nach dem Umlagemodell. Ein Arbeit
nehmer erhält die volle Versicherungsleistung, sobald er 
eine Beschäftigung aufgenommen hat. Alle weiteren Bei
tragszahlungen haben keinen Einfluß auf die Leistungen 
aus der Pflegeversicherung, d.h., sowohl für Arbeitneh
mer als auch für Arbeitgeber wirkt der Beitrag zur Pflege
versicherung in vollem Umfang wie eine Steuer auf offi
zielle Arbeit.

Die Kompensationsdiskussion geht an dieser ökono
mischen Wirkung völlig vorbei, weil nur der Arbeitgeber
anteil betrachtet wird und weil die Kompensation nicht 
den Kern des Problems trifft: Für die Arbeitnehmer ver
stärken sich die Anreize, die offizielle Arbeitszeit zu ver
kürzen. Denn die Versicherungsleistung bleibt unverän
dert, und sie können in abgabenfreie Tätigkeiten auswei- 
chen, d.h., es wird immer lohnender, die Wochenarbeits
zeit und die Lebensarbeitszeit zu verringern. Der Druck in 
Richtung selbständige "Tätigkeiten und Schwarzarbeit 
geht vom Gesamtbeitrag, also von den 1,7%, und nicht 
nur vom Arbeitgeberanteil aus. Der Staat wird immer stär
ker in die Gestaltungsfreiheit von Verträgen eingreifen 
müssen, um Umgehungs- und Mißbrauchstatbestände 
zu verhindern. So könnte ein Unternehmen einen Teil der 
Arbeitskräfte entlassen und sie als selbständige Subun
ternehmer, Dienstleister usw. wieder an sich binden.

Im übrigen ist eine Kompensation von Pflegeversiche
rungsbeiträgen durch Karenztage schon deshalb kein 
sauberer Ansatz, weil die Mißbrauchsbekämpfung bei 
der Lohnfortzahlung völlig unabhängig von einer Pflege
versicherung erforderlich ist. Sonst könnte sich die Vor
stellung nähren, sich bei der künftigen Pflegeversiche
rung möglichst viel Mißbrauch zu wünschen, um aus der 
dann folgenden Mißbrauchsbekämpfung die nächste 
Wohltat zu finanzieren.

Folgerungen

Die Negativwirkungen der Lohnzusatzkosten beste
hen vor allem in unerwünschten Ausweichreaktionen. 
Weil der Arbeitnehmer durch zusätzliche offizielle Arbeit 
zwar höhere Abgaben hinnehmen muß, aber keine höhe
ren Leistungen erhält, sind die Anreize so groß, auf die 
Selbständigkeit, Eigenarbeit, Nachbarschaftshilfe und 
Schwarzarbeit auszuweichen. Die Subkultur der Schat
tenwirtschaft entwickelt immer mehr Formen, offizielle 
und mit Abgaben voll belastete Arbeit zu ersetzen. Jede 
Steigerung der Abgabenlast -  und zwar nicht nur der

Sozialabgaben, sondern auch der Steuern -  verschärft 
diesen Druck.

Die volkswirtschaftlichen Schäden des Ausweichens 
in die Schattenwirtschaft, des Verzichts auf die Vorteile 
einer sinnvollen Arbeitsteilung werden auf hohe Milliar
denbeträge geschätzt. Die Steuer- und Abgabenmoral 
der Bürger wird großen Belastungsproben ausgesetzt. 
Den sozialen Sicherungssystemen wird die Basis entzo
gen. Das Beitragsaufkommen muß aus einem sinkenden 
Arbeitsvolumen herausgepreßt werden.

Bezogen auf die Personalzusatzkosten einschließlich 
der Arbeitnehmeranteile zu den Sozialversicherungsbei
trägen heißt das:

□  Der Anteil der Steuer- und abgabenähnlichen Zusatz
kosten an den gesamten Lohnkosten darf nicht mehr stei
gen, sondern muß wieder gesenkt werden.

□  Die Struktur der Lohnzusatzkosten muß so geändert 
werden, daß die Umverteilung innerhalb der Systeme ein 
geringeres Gewicht und das Äquivalenzprinzip ein größe
res Gewicht erhalten.

Weil diese Probleme erkannt wurden und weil die 
Krankenversicherungs- und vor allem die Rentenversi
cherungsbeiträge mit großer Dynamik steigen, haben 
sich viele Experten für eine Pflegeversicherung ausge
sprochen, die nach dem Äquivalenzprinzip arbeitet und 
nicht am Arbeitsverhältnis anknüpft. Auch angesichts der 
bestehenden Beschlußlage erscheint eine schrittweise 
Entwicklung in diese Richtung unumgänglich, wenn nicht 
explodierende Beitragssätze hingenommen werden sol
len. Auch in der Rentenversicherung können die zu er
wartenden Probleme nur gelöst werden, wenn das Sy
stem stabilisiert wird.

Ein weitergehender Vorschlag wurde vom Vorsitzen
den des Sachverständigenrats, Herrn Professor Herbert 
Hax, gemacht. Er sprach sich dafür aus, den Arbeitneh
mern das Geld auszuzahlen, das die Arbeitgeber an die 
sozialen Sicherungssysteme abführen. Dann hätten die 
Arbeitnehmer zwar die Mittel unmittelbar zur Verfügung. 
Sie müßten aber davon die Versicherungsbeiträge aus 
der eigenen Tasche zahlen. Erster Vorteil: Jeder Arbeit
nehmer würde sehen, wie hoch die einzelnen Beiträge 
sind. Zweiter Vorteil: Es würde mit der Illusion aufge
räumt, die Arbeitgeber zahlten die Hälfte der Beiträge, 
d.h., es würde deutlich, daß der gesamte Beitrag Teil des 
Lohnes bzw. der Lohnkosten ist.

Obwohl die Auszahlung an den Arbeitnehmer und des
sen eigenverantwortliche Zahlung von Versicherungsbei
trägen vorrangig psychologische Wirkungen hat, er
scheint es sinnvoll, über solche Vorschläge nachzuden
ken und sie gegebenenfalls weiterzuentwickeln.
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